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[1653 ] März 16 . , Ruswil A

NOTIZEN [ DES VERMITTLERS IM BAUERNKRIEG, BEATS II . ZURLAUBEN,
UEBER DIE VERMITTLUNGSBEMUEHUNGEN DER IV KATH. ORTE -
V AUSG. LU]

"Jst anfangs berathschlaget worden des Umbgeldts halber 3 Nämlichen Jn der

güete ze sprächen und das Jm gantzen Landt von einem Saum 10 ss soll bezalt

werden.

Der Beylbrieffen halber lasse mans bim alten bruch verpliben , wofehr aber der

Käuffer zum bewysthumb syner erkhaufften Rechten oder Sicherheit der Nach-

währschafft einen Kauffbrieff begärte oder Jm Kauff vorbehielte , alsdann soll

es by dem abgesezten Tax als von 100 gl . 10 ss ze schryben undt 5 ss ze sig-

len wurdt von beeden Käuffer und Verkhäuffern zu bezalen, , verpliben.

Jnterim sindt Sekhelmeister [Balthasar ] Walthert  von Willisauw Jn

Namen der Jenigen der 9 Ambtem zuo Lucem gsyn , bringend bescheidt das die

herren [Schultheiss und Rat ] daselbst uns ersuochen lassen 3 wir söllendt den

handel ussprächen 3 guet - oder Rechtlich . Pitend man darmit fortfahren sölle 3
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mögend sonst Jrem gemeinen volkh den uffbruoh nit abwehren.

Ruswyler sind alle Articlen zefriden . Lassen das Umbgeldt an Recht , Jtem

Reysgeldt . Hand eingewilliget den Rechten sich zuo underwärffen . Reysgeldts

halber vermeint maus das wyl U. E . von Lucern Jn dem thurgewischen Krieg

[Kesselringhandel 1632 ?] 16000 gl . angewendt darus die uszogene Willisauwer

undt Entlibuocher erhalten , den andern Embtern den uszug nit znogemuotet , aber

von Jrer stür ettwas genommen : solle es daby verpliben . Aber Jnskünfftig zuo

begebenden glychen fahl , so fehr sy uszüchen müessen , Jnen umb den anlag auch

verschont werden , und nydt ettwan von anderen so auch anheimbsch Plibendt

möge bezogen werden.

Viser Puncten ist den Ruswylern eröfnet . Hernach alle Jre Articul wider erlil-

tert , deren alle zefriden warendt . Undt Plibt das Umbgeldt under dem ent-

scheidt , güet - oder Rechtlich.

Sempach pitet umb beförderliches Endt diser sach . Man habe 2 Pitende von Ro¬

tenburg zuo Jnen geschikht , Claus Rast [von Hochdorf ] und [ den ] Khilch-

meyer von Eber soi sye zuo Jnen Kommen.

Und sye vil Volkh by der gysigbrugg [ Gisikon ] zesammenzogen , Ettlich schütz

beschächen.

Jtem vermeint Heidegg und zuo horeyn [ Hohenrain ] Plündern wellendt.

Rotenburg [ : ] Caspar Steiner  laugnet der Schrifft so Jch dem Statthal¬

ter geben und er selbs gläsen , wurdt überwysen , entlieh bekhent hab die dem

[alt ] Ammann [ von Stadt und Amt Zug , Peter ] Trinkhler  geschikht.

Sye eben vorgestern einer von Menzingen [woher auch Trinkler stammte ] hie

gsyn.

Vie andern Erclagend sich haben nüt darum gewüst.

Rotenburg [ : ] Sindt Zefriden bis an das Umbgeldt , Embterbesazung . Zwar Pitend

sy gantz underthanig Jn Embtern das ein Oberkheit einen vorderst darschlagen

und dan sy einen dar schlag en müösen.

Sindt zefriden sich den Rechten . . . zuo Underwerffen.

Entlibuoch [ : ] Wider verhört die Jnen gegebene Articul . . . .

Appellation halber vermeinendt sy uff . . . 1405 zugehen . Kein appellanten an¬

derst dan füren Landtvogt und 15 gewisen werden.

Umbgeldt - Costen.

Die 3 Puncten Jns Recht . Ja so fehr sy erst schrifftlich Ubergaab zum Rechten

gebend und . . . ^

Willisaub ) [ : ] Alt [ Hans Jakob ?] P e y e r , Sekhelmeister [ Balthasar Waltert]

und Hans [ Damian ?] Bart [h ] underwerffen sich den Rechten.



Hans  Heller  und andere threuent den Stattsohryber [ von Willisau , Beat

A m r h y n] und Grossweybel ze todt zesahlagen.

400 Man zuo Ebi .gk.hon Neahtig von Rotenburg mit wägen über die Rüss.

400 Entlibuoeher zuo Kriens und Züchen die Ruswyler gen Malters.

Willisauwer gegen Sursee , darumb sy vilicht uns nit gen Sursee begärt.

Jst begärt das sy sollendt Jres Volkh zerukhwysen . Alle tatligkheit vermyden.

Jnterim wollen wir von Lucer ?i schrifftliche Ubergaab erhalten , ein glyohe wir

von Jnen auch haben.

Zuo Ebikhon ist ein Pott mit einem schryben uffgefangen , den Rotenburgern zuo-

geschikht , der uns den zuobracht . Auch anzeigt , sy habendt schon Jres Roten-

burger Volkh gmahnt sich still ze halten oder hinder sich züchen . Jst Jnen

gsagt , sollen den Man lauffen lassen.

Das Original hand wir gen Lucern gschikht " .

1 ) Der Text ist hier wohl unvollständig.
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